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II 51-2 der Beil?gen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates 

XII. Gesetzgebungsperiode 

Präs.~ 29. Ofrt.1970 No. ~9O;J 

Anfrage 

i Y ,'~., (7' D. /.? i-/ // t-/ /<' 
der Abgeordneten KINZL I ~'f'· j·v;.H ["/ "7 ';'-

und Genossen 
an den Bundesminister für Finanz~n, 
betreffend die Beschaffung der Unterlagen für die Gewährung 
von Studienbeihilfen 

Zur Erlangung einer Studienbeihilfe ist die Vorlage einer 

Bestätigung des zuständigen Finanzamtes erforderlich, aus 

der zu ersehen ist, wie hoch die Familienbeihilfe im vorher~ 

gegangenen Kalenderjahr gewesen ist. 

Die Ausstellung einer solchen Bestätigung wird von den Finanz

ämtern mit der Begründung abgelehnt, es bestünde ein Erlaß 

des Bundesministers für Finanzen, demzufolge derartige Be

stätigungen nicht ausgestellt werden dürfen. 

Die gefertigten Abgeordneten richten daher an den Herrn 

Bundesminister für Finanzen die 

A n fra g e : 

1.) Entspricht es den Tatsachen, daß ein Erlaß des Bundes

ministers für Finanzen besteht, der es den Finanzämtern 

untersagt, Bestätigungen über die Gewährung von Familien

beihilfen auszustellen? 

Wenn ja, 

2.) Sind Sie, Herr Minister, bereit, diesen Erlaß aufzuheben, 

um da.:qurCh"·"0lp Voraussetzungen für die Gewähnmg von 
S.ttidienbeihi'ifen zu erleichtern? ,-/----~//. ...~. .' 
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